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Amtliche Bekanntmachungen

Kurzbericht über die Sitzung des Gemeinderats 
am 26.02.2019 
Bürgermeister Jautz begrüßte die Gemeinderatsmitglieder, Mit-
arbeiter und Zuhörer sowie Herrn Spengler von der Schwäbi-
schen Zeitung. 
Flächennutzungsplan 2035 
-Wohnbau-, Gemeinbedarfs- und Gewerbeflächen
Der Flächennutzungsplan (FNP) ist als so genannter „vorberei-
tender Bauleitplan“ das zentrale kommunale Planungsinstrument 
zur Steuerung der langfristigen Siedlungsentwicklung. Er wird
deswegen als „vorbereitend“ bezeichnet, weil aus ihm für die
Öffentlichkeit kein rechtlicher Anspruch auf eine Umsetzung der
Planung abgeleitet werden kann.
Die Aufgabe des Flächennutzungsplanes (FNP) besteht darin,
•  eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem All-

gemeinwohl entsprechende sozialgerechte Bodennutzung zu
gewährleisten,

• teilweise konkurrierende Flächenansprüche zu koordinieren und 
•  damit einen wesentlichen Beitrag für eine menschenwürdige

Umwelt zu leisten.
Der FNP stellt die zukünftige Art der Bodennutzung, die sich aus 
der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergibt, bis zu 
einem festgelegten Zieljahr in ihren Grundzügen dar. Insbeson-
dere werden dabei die Arten der Bodennutzung wie zum Beispiel 
Wohnbauflächen (W), Gemischte Bauflächen (M), Sonderbauflä-
chen (S) und Gewerbliche Bauflächen (G) dargestellt. 
Der FNP entfaltet in der Regel keine Rechtsverbindlichkeit ge-
genüber Privatpersonen, ebenso besteht kein Anspruch auf Um-
setzung der Planinhalte. Der FNP hat jedoch eine selbstbindende 
Wirkung für die Gemeinde sowie für die Träger öffentlicher Belan-
ge, soweit diese bei der Planaufstellung beteiligt waren und der 
Planung nicht widersprochen haben. Seine Darstellungen müssen 
daher bei weiterführenden Planungen stets befolgt werden. Sie 
bilden die Grundlage für verbindliche Bebauungspläne, die aus 
den Vorgaben des FNP zu entwickeln sind. 
Für die Planung des FNP ist das Zieljahr 2035 vorgesehen. 
In der Gemeinderatssitzung am 08.10.2018 wurde das Thema 
von der Tagesordnung genommen um es in einer Klausurtagung 
zu überdenken. 
Im Rahmen der Klausurtagung am 22.10.2018 wurden die The-
men zusammen mit Herrn Adler von der Verwaltungsgemein-
schaft Biberach und Herrn Erwin Schmid vom Ingenieurbüro ES 
Tiefbauplanung besprochen. 
Bei einem Termin am 31.10.2018 im Regierungspräsidium Tü-
bingen, Referat 45 – Straßenbetrieb und Verkehrstechnik – wur-
de über Zufahrtsstraßen in die eventuellen neuen Baugebiete 

in Birkenhard entlang der L 273 gesprochen. Die angedachten 
Gebiete „Egelsee“ und „Schachen II“ befinden sich nach Stra-
ßenrecht im Verknüpfungsbereich. Somit wäre an dieser Stelle 
ein Verknüpfungsbereich über rückwärtige Sammelstraßen und 
gebündelte Zuführung zur Landesstraße, Anschluss einer Haupt-
sammelstraße, zulässig. 
Allerdings ist an der Stelle keine Zufahrt von Privatgrundstücken 
auf die L273 möglich, da hier noch kein Erschließungsbereich ist 
und somit direkte Zufahrten zur Landesstraße nicht zugelassen 
werden. 
Die grundsätzliche Zustimmung zu einem neuen Straßenan-
schluss im Verknüpfungsbereich der Landesstraße wird seitens 
des Regierungspräsidiums Tübingen, Abteilung Straßenwesen 
und Verkehr, in Aussicht gestellt. 
Beim Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 46.2, Luftverkehr 
und Luftsicherheit, zuständig für alle Flugplätze in Baden-Würt-
temberg, wurde am 05.11.2018 per Mail eine Anfrage gestellt. 
In einem Antwortschreiben am 16.11.2018 wurde darauf hin-
gewiesen, dass es Erweiterungsmöglichkeiten, wie sie die Ge-
meinde Warthausen andenken, sicherlich möglich wären, wenn 
bestimmte Dinge wie die Hindernisisometrie, d.h. Einhaltung der 
Schutzräume des Flugplatzes nach oben und die Einhaltung der 
Landeplatz-Fluglärmleitlinie beachtet werden. 
Folgende Flächen kommen aus Sicht der Verwaltung für den FNP 
in Betracht (Anlagen 1-4): 
Warthausen: 
• Schlosswiese (Wohnbaufläche, 6,3 ha und Mischbauflächen 1,3 
ha, Sonderbaufläche Kita 0,4 ha, 1,6 ha Retention/Ausgleichs-
fläche u.ä.)
• Erweiterung Schule (Sonderbaufläche 2,0 ha)
• Unterer Esch (Wohnbaufläche 1,7 ha)

Birkenhard: 
• Dafeld (Wohnbaufläche 1,6 ha)
• Burrenstraße (Wohnbaufläche 0,7 ha, Kita ca. 0,4 ha)
• Egelsee (Wohnbaufläche 2,3 ha) (anstelle Espach IV)
• Schachen II (Gewerbliche Bauflächen 4,2 ha)

Oberhöfen: 
• Soziale Zwecke (2,3 ha)
• Ulmer Steigesch II (Wohnbaufläche 1,5 ha)
• Ulmer Steigesch III (Wohnbaufläche 3,7 ha)

Herrlishöfen: 
•  IGI Risstal (Interkommunale Gewerbliche Baufläche: Anteil Wart-

hausen 5,0 ha)

Röhrwangen 
• Hinter dem Tobel (Gemischte Baufläche 0,6 ha)
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In der Diskussion über Wohnbauflächen wurde aus dem Gemein-
derat angesprochen, wie die Flächenverfügbarkeit gesehen wird 
und in Ortsteilen unterschiedlich Flächen verplant werden. Bei 
gewerblichen Bauflächen wurde auf die Frage der Flächenent-
wicklung geantwortet, dass in der Gemeinde in den vergangenen 
10 Jahren 4,87 ha bebaut wurden. Eine Flächenanrechnung von 
5 ha im IGI Rißtal wurde mehrheitlich befürwortet. 
Der Gemeinderat beschließt jeweils mehrheitlich, 
die Flächen: 

Wohnbauflächen 17,80 ha 
Warthausen 13,20 ha 
Schlosswiese Neu 6,30 ha 
Unterer Esch Neu 1,70 ha 
Ulmer Steigesch II Übernahme 1,50 ha 
Ulmer Steigesch III Neu 3,70 ha 
Birkenhard 4,60 ha 
Dafeld Übernahme 1,60 ha 
Egelsee Neu 2,30 ha 
Burrenstraße Neu 0,70 ha 
Höfen 0,00 ha 
Mischbauflächen 1,90 ha 
Warthausen 1,90 ha 
Schlosswiese Neu 1,30 ha 
Hinter dem Tobel Übernahme 0,60 ha 

Gewerbliche Bauflächen 9,20 ha 
Interkomunale Gewerbegebiete (Anteil) 5,00 ha 
IGI Rißtal (45 ha) Neu 5,00 ha 
Birkenhard 4,20 ha 
Schachen II Neu 4,20 ha 

Sonderbauflächen 
Gemeinbedarfsflächen 5,10 ha 
Warthausen 4,70 ha 
Kindertagesstätte Neu 0,40 ha 
Schule Warthausen Neuabgrenzung 2,00 ha 
Soziale Zwecke Oberhöfen Neuabgrenzung 2,30 ha 
Birkenhard 0,40 ha 
Kindertagesstätte Neu 0,40 ha 
Grünflächen 1,60 ha 
Warthausen 1,60 ha 
Schlosswiese Neu 1,60 ha 

werden in den Flächennutzungsplan 2035 aufgenommen. 
Der Beschluss wurde mit dem Zusatz, dass Flächenzuweisungen 
nach konkreten gewerblichen Bedarf beantragt werden können, 
ergänzt. 
Bürgermeister Jautz konnte die öffentliche Sitzung um 20.10 Uhr 
schließen. 
Warthausen, den 26.02.2019 
gez. 
Wolfgang Jautz 
Bürgermeister 

Umlegung „Burrenstraße“ 
Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses 

und der Auslegung der Bestandskarte und des Bestands-
verzeichnisses 

I. Umlegungsbeschluss
Für das Gebiet „Burrenstraße“ der Gemarkung Birkenhard

 Der Umlegungsausschuss hat am 28. Januar 2019 gemäß
§ 47 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004
(BGLl. I S 2414, zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes
vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) für das Gebiet des
in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans „Burrenstra-
ße“ Gemarkung Birkenhard, Gemeinde Warthausen, im Be-
reich westlich der Wohnbebauung Am Weiher, nördlich der

Burrenstraße , östlich des Feldweges Flurstück Nr. 181, im 
südlichen Bereich von Flurstück 180 die Durchführung einer 
Umlegung beschlossen 
 In das Verfahren ist folgendes Flurstück der Gemarkung Bir-
kenhard einbezogen: 
 Nr. 180 (hiervon der südliche Teil mit einer Fläche von ca. 
12190 m2) 
 Die Umlegung trägt die Bezeichnung „Burrenstraße“. Das 
Umlegungsgebiet ist in der Bestandskarte dargestellt. 
 Das Umlegungsgebiet liegt im Geltungsbereich des in Auf-
stellung befindlichen Bebauungsplans „Burrenstraße“. 
 Durch die Umlegung sollen Rechtsverhältnisse geordnet wer-
den und für eine Bebauung und sonstige Nutzung zweckmä-
ßig gestaltete Grundstücke entstehen. 

II. Durchführung
 Die Durchführung der Umlegung obliegt gemäß § 3 Abs. 1
der Verordnung der Landesregierung und des Wirtschafts-
ministeriums zur Durchführung des Baugesetzbuches vom
02. März 1998 (GBl. S. 185), geändert durch Artikel 71 der
Verordnung vom 25. April 2007 (GBl S. 252) in Verbindung
mit dem Beschluss des Gemeinderates vom 23.07.2018 dem 
nichtständigen Umlegungsausschuss.

III. Aufforderung zur Anmeldung von Rechten
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur
Beteiligung am Umlegungsverfahren berechtigen, sind beim Um-
legungsausschuss der Gemeinde Warthausen, Alte Biberacher
Straße 13, 88445 Warthausen, innerhalb eines Monats, beginnend 
mit dem Tage nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, 
anzumelden.
Werden Rechte erst nach Ablauf der Monatsfrist angemeldet, so
muss ein Berechtigter die bisherigen Verhandlungen und Fest-
setzungen gegen sich gelten lassen, wenn der Umlegungsaus-
schuss dies bestimmt.
Der Inhaber eines Rechts nach Absatz 1 muss die Wirkung eines
vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich 
gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch
Bekanntmachung des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt
worden ist.

IV.  Verfügungs- und Veränderungssperren sowie Vorkaufs-
recht der Gemeinde
 Von dieser Bekanntmachung an bis zur Bekanntgabe der Un-
anfechtbarkeit des Umlegungsplans dürfen nach § 51 BauGB
im Umlegungsgebiet nur mit schriftlicher Genehmigung des
Umlegungsausschusses
1.  ein Grundstück geteilt oder Verfügungen über ein Grund-

stück und über Rechte an einem Grundstück getroffen
oder Vereinbarungen abgeschlossen werden, durch die
einem anderen ein Recht zum Erwerb, zur Nutzung oder
Bebauung eines Grundstücks oder Grundstücksteils ein-
geräumt wird, oder Baulasten neu begründet, verändert
oder aufgehoben werden;

2.  erhebliche Veränderungen der Erdoberfläche oder wesent-
lich wertsteigernde sonstige Veränderungen der Grund-
stücke vorgenommen werden;

3.  nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflich-
tige, aber wertsteigernde bauliche Anlagen errichtet oder
wertsteigernde Änderungen solcher Anlagen vorgenom-
men werden;

4.  genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige
bauliche Anlagen errichtet oder geändert werden.

 Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre 
baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen 
die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kennt-
nis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttre-
ten der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, 
sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher 
ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre 
nicht berührt. 
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  Ein bei der Gemeinde eingereichtes Baugesuch gilt gleich-
zeitig als Antrag auf Genehmigung durch den Umlegungs-
ausschuss. 

  Von dieser Bekanntmachung an bis zur Bekanntgabe der 
Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans steht der Gemeinde 
ein Vorkaufsrecht beim Kauf von Grundstücken zu, die in das 
Umlegungsverfahren einbezogen sind. 

V. Vorarbeiten auf Grundstücken
 Eigentümer und Besitzer haben nach § 209 BauGB zu dulden,
dass Beauftragte der zuständigen Behörden zur Vorbereitung 
der von ihnen nach diesem Verfahren zu treffenden Maßnah-
men Grundstücke betreten und Vermessungen oder ähnliche 
Arbeiten ausführen.

VI. Bekanntgabe des Umlegungsbeschlusses
 Der Umlegungsbeschluss gilt mit dem auf die ortsübliche
Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben.

VII. Rechtsbehelfsbelehrung
 Gegen den Umlegungsbeschluss kann innerhalb von sechs
Wochen nach dieser Bekanntmachung Antrag auf gerichtli-
che Entscheidung gestellt werden.
 Der Antrag ist beim Umlegungsausschuss der Gemeinde
Warthausen, Alte Biberacher Straße 13, 88445 Warthausen
einzureichen.
 Der Antrag muss den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen den 
er sich richtet. Er soll die Erklärung enthalten, inwieweit der
Umlegungsbeschluss angefochten wird und einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Er soll die Gründe sowie die Tatsachen
und Beweismittel angeben, die zur Rechtfertigung des An-
trags dienen.
 Über den Antrag entscheidet das Landgericht Stuttgart -
Kammer für Baulandsachen .

VIII.  Öffentliche Auslegung der Bestandskarte und des Be-
standsverzeichnisses

 Für die Flurstücke des Umlegungsgebiets wurden eine Be-
standskarte und ein Bestandsverzeichnis nach § 53 BauGB
gefertigt. Bestandskarte und Bestandsverzeichnis I liegen in
der Zeit
Vom 11.03.2019 
bis  11.04.2019 

  im Rathaus Alte Biberacher Straße 13, 88445 Warthausen, 
Zimmer 11 

  öffentlich aus und können dort während der Sprechzeiten der 
Gemeindeverwaltung 
Montag, Dienstag, Donnerstag 08:30 bis 12:00 Uhr 
Mittwoch 08:30 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr 
Freitag 08:30 bis 12:30 Uhr 
eingesehen werden. 

Warthausen, den 01.03.2019 

Umlegungsausschuss 

.......... 
Jautz, Vorsitzender 

Die Gemeinde Warthausen zählt mit rund 5.300 Einwohnern zu den größten Landgemeinden im
Landkreis Biberach. Sie beherbergt zahlreiche Betriebe, bietet umfangreiche Kinderbetreuung und
liegt in unmittelbarer Nähe zur Großen Kreisstadt Biberach.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Sachbearbeiter/-in für die Gemeindekasse (m/w/d)
in Vollzeit (Stelle auch teilbar)

Das Tätigkeitsfeld umfasst insbesondere:

- Die Verwaltung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und -sicherung
- Prüfung der Tagesabschlüsse
- Erfassung und Buchung der Kreditoren- und Debitorenbelege 

(Rechnungsprüfung/Kontierung)
- Mitarbeit im Mahnwesen
- Bearbeitung von Spendenbescheinigungen und Amtshilfeersuchen
- Erstellung von Rechnungen/Abrechnung von Leistungen

Eine detaillierte Aufgabenbeschreibung bleibt vorbehalten.

Wir erwarten

- Eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten oder eine 
vergleichbare Ausbildung

- Selbständiges und zielorientiertes Arbeiten
- Kenntnisse in der Buchhaltung sowie fundierte MS-Office Kenntnisse

Wir bieten

- Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten
- Eine unbefristete Beschäftigung
- Eine leistungsgerechte Vergütung nach dem TVÖD

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich!

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 18.03.2019 an die Gemeinde Warthausen, 
Alte Biberacher Straße 13 , 88447 Warthausen oder in PDF-Format an kaestle@warthausen.de.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Hauptamtsleiterin Frau Kästle (07351/5093-13) bzw. an 
Kämmerin Frau Schuhmacher (07351/5093-15).

Gemeinde Warthausen
Landkreis Biberach

Gemeinde Warthausen 
Landkreis Biberach 
Die Gemeinde Warthausen zählt mit rund 5.300 Ein-
wohnern zu den größten Landgemeinden im Land-

kreis Biberach. Sie beherbergt zahlreiche Betriebe, bietet um-
fangreiche Kinderbetreuung und liegt in unmittelbarer Nähe 
zur Großen Kreisstadt Biberach. 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine/n Sachbearbeiter/-in für die Gemeindekasse 
(m/w/d) 

in Vollzeit (Stelle auch teilbar) 

Das Tätigkeitsfeld umfasst insbesondere: 
•  Die Verwaltung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und

-sicherung 
• Prüfung der Tagesabschlüsse 
•  Erfassung und Buchung der Kreditoren und Debitorenbelege

(Rechnungsprüfung/Kontierung) 
• Mitarbeit im Mahnwesen
•  Bearbeitung von Spendenbescheinigungen und Amtshil-

feersuchen 
•  Erstellung von Rechnungen/Abrechnung von Leistungen
Eine detaillierte Aufgabenbeschreibung bleibt vorbehalten.

Wir erwarten 
•  Eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Verwaltungsfach-

angestellten oder eine vergleichbare Ausbildung 
• Selbständiges und zielorientiertes Arbeiten
•  Kenntnisse in der Buchhaltung sowie fundierte MSOffice

Kenntnisse 

Wir bieten 
• Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten
• Eine unbefristete Beschäftigung 
• Eine leistungsgerechte Vergütung nach dem TVÖD 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich! 
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 
18.03.2019 an die Gemeinde Warthausen, Alte Biberacher 
Straße 13 , 88447 Warthausen oder in PDF-Format an kaest-
le@warthausen.de. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Hauptamtsleiterin Frau 
Kästle (07351/5093-13) bzw. an Kämmerin Frau Schuhmacher 
(07351/5093-15). 
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Anmeldung 
Kindertageseinrichtungen 
Wir möchten Sie hiermit recht herz-
lich zum Anmelde- und Informa-
tionstag für alle Kindergarten- und 
Krippenkinder in der Gemeinde Wart-
hausen am 

Dienstag, den 12. März 2019 von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
im Rathaus Warthausen, Sitzungssaal 
einladen. 
In den Kinderkrippen können Kinder ab dem vollendeten 1. Le-
bensjahr aufgenommen werden. 
In den Kindergärten Birkenhard und dem Kath. Kindergarten St. 
Elisabeth können Kinder ab dem vollendeten 2. Lebensjahr auf-
genommen werden, sofern dies die Platzverhältnisse in den ein-
zelnen Kindertagesstätten zulassen. 
Die Zuteilung innerhalb Warthausens erfolgt nicht nach Gebiet-
seinteilung, sondern nach vorhandenen freien Betreuungsplätzen. 
Sie können sich über die verschiedenen Angebotsformen und 
die Elternbeiträge der einzelnen Einrichtungen informieren und 
Ihren jeweiligen Bedarf angeben. Wir bitten Sie, die Möglichkeit 
des Anmeldetages zu nutzen, dann können Ihre Wünsche best-
möglich berücksichtigt werden. 
Alle Eltern und Erziehungsberechtigten können ihre Kinder an 
ihrem Wunschkindergarten anmelden. Es sollte aber ein Aus-
weichkindergarten angegeben werden, da möglicherweise nicht 
alle angemeldeten Kinder am Wunschkindergarten aufgenommen 
werden können. Für alle Kindergärten und die Kinderkrippe 
ist am 12. März 2019 Anmeldeschluss für das kommende 
Kindergartenjahr 2019/2020. Die Gemeindeverwaltung Wart-
hausen wertet die Anmeldelisten zentral aus. Die Zusagen er-
folgen zeitnah. Eltern, welche bereits eine Voranmeldung für ihr 
Kind im Rathaus abgegeben haben, müssen zum Anmeldetag 
nicht erscheinen. 
Mit freundlichen Grüßen 
Wolfgang Jautz 
Bürgermeister 

Stellenausschreibung 

Zur Verstärkung unseres Teams sucht die Öchsle Bahn Be-
triebs gGmbH für den Zeitraum ab März 2019 unbefristet eine 

Zuverlässige Reinigungskraft 

zum Reinigen unseres Zuges und der Sozialräume des Lok-
schuppens in Warthausen. 

Die Arbeitszeit beträgt im Jahresschnitt ca. 25 Stunden je Mo-
nat bei einem Stundenlohn von 11,- € netto. Hauptsächlich 
fallen die Tätigkeiten in den Betriebsmonaten April bis Dezem-
ber eines jeden Jahres an. 

Die Reinigungsarbeiten müssen eigenverantwortlich und zu-
verlässig nach jedem Betriebswochenende erbracht werden. 
Die Reinigung der Wagen ist durch die kleinteilige Struktur des 
Innenraumes relativ aufwendig. Bei Bedarf müssen die Fenster 
aller Wagen gereinigt werden. Im Zug sind vier Toiletten vor-
handen. Die Durchführung der Arbeiten kann nach freier Zei-
teinteilung der Reinigungskraft unter der Woche oder ggf. an 
den betriebsfreien Samstagen (2. und 4. Samstag eines jeden 
Monates) erfolgen. Vor Saisonbeginn muss üblicherweise eine 
intensive Grundreinigung aller Wagen im Monat April erfolgen. 

Ansprechpartner: Herr Albinger Tel. 07351/52-6759, mobil: 
0172/651 3456, Mail: andreas.albinger@biberach.de. 

Fundamt
Das Fundamt informiert: 
Folgende Gegenstände können während der üblichen Öffnungs-
zeiten im Rathaus, Zimmer 2, abgeholt werden: 
- Schlüsselbund
Auf der Homepage der Gemeinde ist die Rubrik „Fundamt“ ein-
gerichtet. Sobald ein Fundgegenstand beim Rathaus abgegeben 
wird, findet man diesen unter www.warthausen.de/fundamt

Fundtier

Fundtier F 27/19 
Am 22.02.2019 haben wir eine Katze bei uns aufgenommen, die 
in Birkenhard gefunden wurde. Er ist männlich, nicht kastriert, 
Main Coon Mix , grau –weiß und ca. 10 Jahre alt. 
Wer vermisst sie bzw. weiß, wo ihr Zuhause ist? Infos bitte an 
Tierschutzverein im Landkreis Biberach e.V., Hubertusweg 10, 
88400 Biberach, Telefon: 07351-506700 oder Mail: tierheim-bi-
berach@tierschutzverein-biberach.de 

Die Feuerwehr informiert
Jugendfeuerwehr
Übung 
Die nächste Übung der Jugendfeuerwehr findet am Freitag, den 
01.03.2019 statt. Wir schauen Feuerwehrfilme. Wegen Fasching 
besteht keine Anwesenheitspflicht. 18:00 Uhr. 

Veranstaltungen

Veranstaltungskalender – März 2019 
01.03. Kath. Kirchengemeinde 

Weltgebetstag der Frauen 
02.03. Musikverein Warthausen e. V. 

Hallenfasnet
05.03. Gartenfreunde Warthausen e. V. 

Faschingskaffee
06.03. Förderverein „Pflegeheim Schlosspark e. V.“ 

Ausfahrt mit den Heimbewohnern 
09.03. Kleintierzuchtverein Warthausen e. V. 

Jahreshauptversammlung
10.03. Schützenverein Birkenhard 1924 e. V. 

Funkenbrezeln
15.03. Förderverein TSV Warthausen e. V. 

Hauptversammlung Förderverein TSV Warthausen 
15.03. TSV Warthausen e. V. 

Hauptversammlung TSV Warthausen 
16.03. Basarteam Oberhöfen 

Basar „Rund ums Kind“ 
19.03. Kath. Kirchengemeinde 

Joseftags-Vesper
20.03. Förderverein „Pflegeheim Schlosspark e. V.“ 

Ausfahrt mit den Heimbewohnern 
21.03. Förderverein „Pflegeheim Schlosspark e. V.“ 

Konzert des Senioren-Harmonikaorchesters Biberach 
21.03. Tennisfreunde Birkenhard 

Hauptversammlung
22.03. Förderverein SV Birkenhard 

Hauptversammlung Förderverein SV Birkenhard 
22.03. SV Birkenhard e. V. 

Hauptversammlung SV Birkenhard 
22.03. VdK – Ortsgruppe Warthausen 

VdK Hauptversammlung 
23.03. Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth Warthausen 

Spielzeugbasar und Fahrradbörse 
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24.03. Gartenfreunde Warthausen 
 Papier- und Kleidersammlung 
24.03. Gartenfreunde Warthausen 
 Hauptversammlung 
25.03. Gemeinde und örtliche Vereine 
 Vereinsvorständebesprechung 
26.03. Förderverein „Pflegeheim Schlosspark e. V.“ 
 Hauptversammlung 
31.03. Kath. Kirchengemeinde 
 Kirchenkonzert der Warthauser Chöre 

 

Kleine Galerie

im Rathaus Warthausen, Obergeschoss 

Ausstellung 
„GLAS-ART“ 

von Kristine Senft 
11.02.-05.04.2019 

zu den Öffnungszeiten 

Evang. Kirchengemeinde Warthausen

Evang. Pfarramt: 
Pfarrer Hans-Dieter Bosch 
Martin-Luther-Str. 6  
88447 Warthausen

Telefon (07351) 13914, Fax (07351) 7984
E-Mail: Pfarramt.Warthausen@elkw.de

Kirchliche Nachrichten

Pfarrer Herbert Seichter, Attenweiler, Tel. 07357-856
Bankverbindung für Spenden:
Evang. Kirchengemeinde Warthausen
IBAN: DE73 6545 0070 0000 2600 22
Bitte Spendenzweck nicht vergessen.

Freitag, 01.03. WELTGEBETSTAG 
An diesem Freitagabend feiern viele Menschen weltweit den 
ÖKUMENISCHEN WELTGEBETSTAG. 
Den diesjährigen Gottesdienstentwurf haben Frauen aus Slowe-
nien gestaltet. So soll das Lebensgefühl und die Glaubenserfah-
rung dieser Menschen in den Mittelpunkt gerückt werden. Auch 
im Bereich unserer Kirchengemeinde wird an vielen Orten dieser 
Gottesdienst gefeiert. 

Im Bereich WARTHAUSEN: 
18.30 Uhr Warthausen, Heggelinhaus (katholisches Gemein-

dehaus): 
 Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag. 
Ab 18.00 Uhr: Einsingen/Einüben der Lieder für alle Interes-

sierten. 
 Nach dem Gottesdienst sind alle herzlich zum Da-

bleiben im Heggelinhaus eingeladen. 
Im Bereich SCHEMMERHOFEN: 
Schemmerhofen 19.00 Uhr, Haus St. Anna 
Ingerkingen 19.00 Uhr. 
Gottesdienste finden auch im Bereich Maselheim statt, dazu 
sehen Sie bitte im örtlichen Mitteilungsblatt nach. 
  
03.03.2019 / 1. Sonntag vor der Passionszeit: 
09.30 Uhr Warthausen: Gottesdienst. (Pfr Hans-Dieter Bosch) 
 Gruppen und Kreise in dieser Woche nach Abspra-

che 
10.03.2019 / 1. Sonntag der Passionszeit (Invokavit): 
09.30 Uhr Biberach, Friedenskirche: Gottesdienst. (Prädikantin 

Marion Hohenhorst) 

Kath. Pfarramt: 
Pfarrer Wunibald Reutlinger
Heggelinstr. 3, 88447 Warthausen
Tel. (07351)72380, Fax (07351) 76535
E-Mail: StJohannes.Warthausen@drs.de

Homepage: http://stjohannes-warthausen.drs.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.00 - 11.00, außerdem Mi. 16.00 - 18.00

Kath. Kirchengemeinde Warthausen
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Gottesdienste 
Freitag, 01.03. 
Heggelinhaus Warthausen 
18.30 Uhr Weltgebetstag der Frauen 
Pfarrkirche Warthausen 
20.00 Uhr bis 24.00 Uhr Eucharistische Nachtanbetung 
  
Sonntag, 03.03., 8. Sonntag im Jahreskreis 
Pfarrkirche Warthausen 
08.45 Uhr Eucharistiefeier 
 † Adolf Ziegler 
St. Maria Birkenhard 
18.00 Uhr Eucharistiefeier  
 † Frida und Anton Gerster 
  
Aschermittwoch, 06.03.  
Pfarrkirche Warthausen 
09.00 Uhr Eucharistiefeier mit Aschenkreuz 
St. Maria Birkenhard 
18.00 Uhr Rosenkranz 
18.30 Uhr Eucharistiefeier mit Aschenkreuz; es singt der Kir-

chenchor 
 † Johanna Weber 
 † Anna und Josef Gräter 
  † Rosina Junginger mit Angehörigen 
 † Paulina Funk mit Angehörigen 
  
Donnerstag, 07.03. 
Gemeindehaus Oberhöfen 
09.00 Uhr Eucharistiefeier 
  
Freitag, 08.03. 
Pfarrkirche Warthausen 
18.00 Uhr Rosenkranz 
18.30 Uhr Eucharistiefeier 
 † Elisabeth Kopf 
 † Hildegard und Paul Greiner 
 † Monika und Johann Mozigemba 
  
Freitagskaffee in Birkenhard 
Herzliche Einladung zum Treff für Jung und Alt, Groß und Klein 
heute, den 1. März, ab 14:00 Uhr im Gemeindehaus. 
Passend zum “rußigen Freitag” werden uns kleine Fasnetsüber-
raschungen erfreuen! 
Bitte weitersagen! 
  
Weltgebetstag der Frauen am 1. März 
„Kommt, alles ist bereit!“  Unter diesem Leitwort laden uns 
christliche Frauen aus Slowenien ein zum Weltgebetstag 2019. 
Der Titel, den die Sloweninnen für den Weltgebetstag 2019 aus-
gewählt haben, könnte nicht aktueller sein! „Kommt, alles ist 
bereit!“ - Gilt das in einem Europa, das sich zunehmend mehr 
abschottet, das Grenzen verstärkt? Wie gehen wir mit der Ein-
ladung Gottes um angesichts von weltweiter Not, insbesondere 
von Frauen und Kindern? 
Alle sind eingeladen, gemeinsam einen ökumenischen Gottes-
dienst zu feiern, in dem eine von slowenischen Frauen ausge-
suchte Bibelstelle im Mittelpunkt stehen wird. 
Wir beginnen um 18 Uhr mit dem Einsingen der Lieder, die Feier 
des Gottesdienstes beginnt um 18.30 Uhr im Heggelinhaus, da-
nach möchten wir gerne mehr über das junge Land Slowenien 
bei Tee und Gebäck erfahren. 
  
Eucharistische Anbetung am Freitag 1. März in der Pfarrkir-
che in Warthausen 
Sehnen Sie sich nach Ruhe und Geborgenheit? 
Dann ruhen Sie sich doch ein wenig in Jesu Gegenwart aus bei 
der eucharistischen Nachtanbetung von 20 bis 24 Uhr nach dem 
Weltgebetstag der Frauen am Freitag den 1. März. 
Hier dürfen Sie in der Gegenwart Jesu verweilen und IHM alles 
erzählen, was Ihnen auf dem Herzen liegt - IHN wirken lassen 
-und dann beschenkt wieder nach Hause gehen. 

Ganz egal, ob Sie nur ein paar Minuten kommen oder auch län-
ger bleiben- Jesus möchte Ihnen mit Seiner unendlichen Liebe 
begegnen. Dafür müssen Sie nichts leisten, sondern Sie dürfen 
einfach da sein und Zeit mit IHM verbringen. Er wartet auf Sie! 
Probieren Sie es aus und lassen Sie sich beschenken. 
  
Pfarrbüro geschlossen! 
Am Faschingsdienstag, den 5. März ist das Pfarrbüro geschlos-
sen. 
  
Voranzeige - Kirchenkonzert 
Am Sonntag, 31. März um 17 Uhr findet in der Pfarrkirche in 
Warthausen ein gemeinsames Kirchenkonzert der Warthauser 
Chöre und dem Musikverein statt. 
  
Gottesbilder - Glaubensseminar in der Fastenzeit 2019  
In der jüdischen, christlichen und muslimischen Religion spielt 
das Gottesgebot „Du sollst Dir kein Bildnis machen“ eine wich-
tige Rolle. Andererseits sind Menschen auf Bilder angewiesen, 
um so Zugänge für das Göttliche zu bekommen. 
Mit unserer Themenreihe laden wir Sie ein, sich auf Spurensuche 
mit den verschiedenen Gottesbildern zu wagen. Dabei begleitet 
uns Pfarrer Dr. Wolfgang Gramer. 
„Bilder“ von Gott 
Montag, 11.3. 2018 im Heggelinhaus in Warthausen 
„Die dunkle Seite Gottes“ 
Montag, 18.3.2018 im Heggelinhaus in Warthausen 
„Du Mensch - Abbild und Ebenbild Gottes“ 
Montag, 25.3. im Pfarrstadel in Stafflangen 
Abschlussgottesdienst 
Mo, 1.4.2019 im Pfarrstadel in Stafflangen 
jeweils 20:00 Uhr 
Flyer liegen in den Kirchen auf. Zur genaueren Planung melden 
Sie sich telefonisch, per Mail oder mit dem Abrisszettel in Ihrem 
Pfarramt an. Es kann auch das Angebot bzw. Inanspruchnahme 
einer Fahrgemeinschaft vermerkt werden. 
Bitte nach Möglichkeit das Gotteslob mitbringen! 
W. Reutlinger, Pfarrer 
  
Missio-Zeitschriften 
Die neuen Missio – Zeitschriften „Kontinente“ für die Monate 
März/April liegen in beiden Kirchen zum Mitnehmen auf. 
  
  

Berg- und Heimatfreunde

Weißwurstfrühstück & Faschingswanderung 
Liebe Fasnetsfreunde, 
am Faschingssonntag, den 3.03.2019 findet ab 10:30 Uhr ein 
Weißwurstfrühstück im Berglerstüble in Oberhöfen statt. Anschlie-
ßend werden wir gegen 12:30 Uhr gemeinsam nach Äpfingen zum 
Faschingsumzug laufen. Wer am Weißwurstfrühstück teilnehmen 
möchte, meldet sich bitte bis Samstag morgen bei Josef Eben-
hoch (0170 7328283). Wir freuen uns auf gut gelaunte Gäste. 

Brauchtumsfreunde Birkenhard

Voranzeige - Funkenfeuer in Birkenhard: 
Funkenaufbau: 
Um den Funken vorzubereiten und aufzubauen, treffen wir uns 
an folgenden Terminen: 
- Freitag, 08.03.2019 um 14:00 Uhr: Treffpunkt beim Funkenplatz 
- Samstag, 09.03.2019 um 09:00 Uhr: Treffpunkt beim Funken-
platz 
- Funkensonntag, 10.03.2019 um 16:00 Uhr: Treffpunkt beim 
Funkenplatz 
Wir freuen uns auf zahlreiche Helfer und Unterstützer. 
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Funkensonntag: 
Der Birkenharder Funken wird wie in den Jahren zuvor am Og-
gelshauser Weg aufgebaut werden. Zum gemeinsamen Fackelzug 
sind alle recht herzlich eingeladen mitzumachen. Treffpunkt ist am 
Funkensonntag 10.03.2019 um 18:30 Uhr die Bushaltestelle an 
der Aßmannshardter Straße – Einmündung Oggelshauser Weg. 

Gartenfreunde Warthausen

Erinnerong 
Gell Du hoschts et vergessa, am Fasnets-Dienstag 
am zwoi send mr beim Gardaverai und feirat Fasnets-Kehraus. 
Also bis am Dienstag. 

Liederkranz

Chorprobe in Birkenhard 
Am Freitag, 01.03.2019 findet um 20:00 Uhr eine lustige Fasnets-
singstunde im Gemeindehaus Birkenhard statt. Wer will, darf 
gerne verkleidet kommen. 

Musikverein Warthausen

Jahreshauptversammlung 
Die diesjährige Hauptversammlung des Musikvereins Warthau-
sen e.V. fand am 21.02.2019 im gut besetzten Vereinsheim der 
Gartenfreunde in Warthausen statt. Nach kurzer musikalischen 
Einstimmung, gekonnt vorgetragen durch das Flötenregister, be-
richteten die 3 Vorsitzenden Patrick Stiller, Ulrich Hepp und Mar-
tin Städele über zahlreiche Aktivitäten ihrer jeweiligen Bereiche 
Musikalisch, Festbetrieb und Marketing des abgelaufenen Ver-
einsjahres. Highlights waren die vom Musikverein durchgeführte 
Dorffasnet, die Hochzeiten zweier Musiker und der durchgeführte 
Ausflug nach Bad Liebenzell. 
Dirigent Peter Schuck konzentrierte sich bei seinem Vortrag  
ausschließlich auf die musikalischen Belange der Kapelle und 
so konnte er Miriam Schwellinger, Klaudia Weiß und Franziska 
Schuck für eine 100% Anwesenheit bei allen Auftritten gratulie-
ren. Als besonderes musikalische Schmankerl hob er für das ab-
gelaufene Jahr 2018 das Konzert unter dem Motto: „Grandiose 
Musicalmelodien - 100. Geburtsjahr Leonard Bernstein und 70. 
Geburtstag Andrew L. Webber“ vor. 
Kassier Markus Gerster präsentierte in diesem Jahr abermals 
einen soliden Kassenstand, welcher sich aus zahlreichen Aktivi-
täten des Musikvereins spießt. 
Der Bericht der Jugendleiterin Katja Bart fand großes Interesse 
und umfasste viele angebotene Aktivitäten aus dem Jugendbe-
reich wie ein Abenteuernachmittag, DVD-Nacht und die Weih-
nachtsfeier, um nur wenige zu nennen. Derzeit werden beim 
Musikverein 28 Kinder an der Blockflöte und 14 Schüler an der 
Instrumentalausbildung ausgebildet. Zwei Bläserklassen wer-
den zusätzlich in der Kooperation Schule/Verein mit in Summe 
22 Kindern von den Verantwortlichen des MV betreut. Wie in der 
Langfristplanung vorgesehen, konnten erste Jugendliche bereits 
in die aktive Kapelle integriert werden. 
Bürgermeister Jautz stellte sich für die Entlastung der Vorstand-
schaft zur Verfügung und führte diese mit einstimmigem Ergeb-
nis durch. 
Turnusgemäß wurden folgende Ämter durch Wahlen neu besetzt: 
Beisitzerin Petra von Heyking stellte sich nach über 20-jähriger 
Ausschussmitgliedschaft  nicht mehr zur Wahl und wird durch 
Elena Stiller ersetzt. Jugendleiterin Katja Bart trat ebenfalls zu-
rück, für sie wurde Jannik Strehlow gewählt. Der Kassier Markus 
Gerster wurde turnusgemäß im Amt für weitere 3 Jahre bestätigt. 
Ulrich Hepp stellte sich nach 24 Jahre aktivem Ehrenamt in un-
terschiedlichen Feldern des Musikvereins, davon alleine 13 Jah-

re als Vorsitzender nicht mehr zur Wahl. Als neuer Vorsitzender 
„Festbetrieb“ konnte Florian Gretzinger gewonnen werden. Die 
Wahl von Florian Gretzinger hatte zu Folge, dass als Nachfolger 
Volker Hepp für 1 Jahr in den Ausschuss berufen wurde. 
Die Verantwortlichen des Musikvereins bedankten sich bei Katja 
Bart und Petra von Heyking mit Geschenken und hatten sich als 
Überraschung für Ulrich Hepp ein Gedicht ausgedacht, in dem 
er nach und nach mit Zwiebeln und gar einem Häfele ausge-
stattet wurde. Nach einer kurzen Ansprache wurde Ulrich Hepp 
mit anhaltendem Beifall in den verdienten Ehrenamtsruhestand 
verabschiedet. 
 Am Ende einer langen Hauptversammlung überbrachte Bürger-
meister Jautz den Dank der Gemeinde für die stets gute und an-
genehme Zusammenarbeit an die Mitglieder des Musikvereins und 
bedankte sich für das überproportionale Engagement der Aktiven. 
  

Narrenmesse 
Vergangenen Sonntag umrahmte der Musikverein Warthausen 
wieder traditionell die Narrenmesse der Rißtalgurren. 
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Narrengilde “Risstal-Gurra”

Was kann´s schön´res geben - als das Gurraleben 
in dem tiefen, tiefen, tiefen Rißtalwald.  Grrrrrr 
Das Fasnetswochenende 2019 hat bereits mit der Schülerbefrei-
ung und dem Rathaussturm am gestrigen „Gompigen Donners-
tag“ begonnen! Am heutigen „Rußigen Freitag“, 01.03. sind wir 
beim Umzug in Vogt. Abfahrt: 12:00 Uhr, Umzugsbeginn: 14:00 
Uhr. Am Samstag, 02.03. geht es zum Umzug in Untermarchtal. 
Abfahrt: 12:30 Uhr, Umzugsbeginn: 14:00 Uhr. Am Abend ist 
Dorffasnet in der Turn- und Festhalle! 
Am Fasnetssonntag, den 03.03. sind wir beim Umzug in Äpfin-
gen. Nach Äpfingen fährt kein Bus! Laufnummer und Treffpunkt 
wird noch bekannt gegeben. Am Rosenmontag, den 04.03. fahren 
wir nach Bad Wurzach. Abfahrt: 12:00 Uhr, Umzugsbeginn: 13:30 
Uhr. Am Abend fahren wir dann zum Nachtumzug nach Ettrin-
gen. Abfahrt ist um 17:45 Uhr. Umzugsbeginn: 19:00 Uhr. Zum 
Abschluss, am Fasnetsdienstag, 05.03. fahren wir zum Umzug 
nach Isny. Abfahrt: 11:30 Uhr, Umzugsbeginn: 13:33 Uhr. 
Abfahrt ist jeweils pünktlich, am Sportplatz in Warthausen. 

Schützenverein Birkenhard

Seniorenstammtisch im Schützenhaus  
am 05.03.2019 ab 14:00 Uhr im Schützenhaus Birkenhard 
 
Rundenwettkämpfe 
RWK - VL - lang, Ringschnait 1 gegen Birkenhard 1 
 
Bezirksschützentag 
am Sonntag, 10.03.2019 in Langenau 

SV Birkenhard

Abteilungsversammlung Fußball - Voranzeige 
Die Fußballabteilung des SV Birkenhard lädt alle Mitglieder, Fans 
und Gönner zur diesjährigen Abteilungsversammlung ein. 
Termin: Donnerstag, 14.03.19 
Beginn: 20.00 Uhr 
Ort: Hans-Rieger-Vereinsheim SV Birkenhard 
Anträge an die Tagesordnung bitte schriftlich an Abteilungsleiter 
Thomas Schlay 

Tischtennis Birkenhard

Bezirksklasse wir kommen 
Bereits 4 Spieltage vor dem Saisonende konnte die 1. Mann-
schaft des SVB den Aufstieg in die nächst höhere Klasse, die Be-
zirksklasse, sich sichern. Gratulation zum Aufstieg. Mit einem nie 
gefährdeten 9:0 Heimsieg gegen den TSV Ummendorf II konnte 
man sich anschließend feiern lassen. Die Spieler Roland Weiler, 
Andreas Hill, Michael Heim, Michael Schleicher, Mehmet Bayh-
tiar und Walter Schust ließen den Ummendorfern keine Chance. 
Nun geht es noch um die Meisterschaft. Schemmerhofen II hat-
te gleichzeitig gegen Otterswang nur unentschieden gespielt, so 
dass die Birkenharder einen Punkt vorsprung haben. 
Die 2. Mannschaft konnte gegen Stafflangen leider nicht viele 
Punkte erspielen und so stand es am Ende 4:9. 
Die 3. Mannschaft spielte gegen Ummendorf III. Ein überaus span-
nendes Spiel, das die Ummendorfer sich erst im Schlußdoppel 
mit 9:7 sicherten. Nichts desto trotz konnten sich einige Birken-
harder Spieler durchaus über ansehnliches Tischtennis erfreuen.

1. Mannschaft

Michael Schleicher

TSV Warthausen

Einladung zur Hauptversammlung am Freitag, den 15. März 
2019 
Der TSV Warthausen hält am Freitag, den 15.03.2019 um 20.00 
Uhr seine Hauptversammlung für das Jahr 2018 im Feuerwehr-
haus Warthausen ab. 
Zu dieser Versammlung laden wir unsere Mitglieder sowie Freunde 
und Gönner des Vereins hiermit recht herzlich ein. 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Jahresberichte 
4. Kassen- und Kassenprüfbericht  
5. Entlastung  
6. Wahlen 
7. Ehrungen 
8. Verschiedenes 
  
Bitte reichen Sie Anträge und Wünsche zur Tagesordnung bis 
spätestens 08.03.2019 beim 1. Vorsitzenden Thomas Weiler, 
Schwalbenweg 5, Birkenhard, ein. 
Über zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen. 
  
Förderverein TSV Warthausen 
Die Hauptversammlung des Fördervereins des TSV Warthausen 
findet am 15.03.2019 
um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus Warthausen statt. 
Auch hierzu laden wir alle Mitglieder und Freunde des Vereins 
recht herzlich ein. 
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Tagesordnung: 
Jahresbericht, Kassen- und Kassenprüfbericht, Entlastung, Wah-
len, Verschiedenes 
  
Abteilung Fußball
Die SGM Warthausen/Birkenhard steckt nun mitten in der Winter-
vorbereitung um Ihr Ziel für diese Saison zu erreichen. 
Nach einigen anstrengenden Trainingseinheiten und 2 Erfolgrei-
chen Testspielen (SGM – TSV Ummendorf 3:1) und (SV Baustet-
ten- SGM 0:3) ist man auf dem richtigen Weg!! 
Die nächsten Termine: 
03.03.2019  Testspiel gegen den SV Baltringen. 
 Spielbeginn 14:30 in Birkenhard 
09.03.2019  Testspiel gegen die TSG Achstetten. 
 Spielbeginn 13:00 in Birkenhard 
16.03.2018  Saisonauftakt beim Titelfavoriten SV Alberweiler. 

Spielbeginn 16:00 Uhr in Aßmannshardt 
Wir wünschen viel Erfolg und gutes Gelingen! 
 
Abteilung Tischtennis
Am kommenden Samstag spielen die Herren I das Topspiel der 
Bezirksliga auswärts gegen die SG Mettenberg. Das Spiel be-
ginnt um 18:30. 
Infos zu Tabellen und Ergebnissen können im Internet unter www.
tsv-warthausen.de abgerufen werden. Ausführliche Spielberich-
te zu den Jugend- und Herrenspielen sind auf dieser Homepage 
unter der Abteilung Tischtennis, Spielberichte nachzulesen. 
 
Abteilung Turnen
„Das Alltagstrainingsprogramm (ATP) - Älter werden in Ba-
lance“ für ein aktives und selbstbestimmtes Leben im Alter! 
Neuer 12er-Kurs ab 6. März 2019, mittwochs 17:30 - 18:30 Uhr 
in der Turn- und Festhalle Warthausen. Kurs ist als Dauerangebot 
geplant, Einstieg auch Mitte 2019 möglich. 
Das ATP ist ein Gesundheitstraining für Anfänger und Wieder-
einsteiger. Es ist speziell konzipiert für Frauen und Männer ab 
60 Jahren. 
Lernen Sie, im 12-wöchigen Kursprogramm mehr Bewegung in 
ihren Alltag zu integrieren um Ihre Gesundheit aktiv zu fördern. 
Erkennen und nutzen Sie Alltagssituationen und Alltagsfertigkei-
ten als Trainingsmöglichkeit! Bleiben Sie körperlich und geistig 
fit und gesund - genießen Sie ein Leben in Balance! 
Weitere Infos finden Sie auch hier: https://www.aelter-wer-
den-in-balance.de/atp/was-ist-das-atp/ 
Also, schnell anmelden  - damit Sie Ihren Alltag möglichst lange 
alleine bewältigen können: 
Wann: 
6. März - 12. Juni 2019, mittwochs von 17:30 Uhr - 18:30 Uhr 
Wo: Turn-und Festhalle Warthausen 
Kontakt: Julia Rimmele, Tel. 07351 302498 oder E-Mail: julia.
rimmele(at)web.de 
Anmeldung bevorzugt per e-Mail. Bei Telefonanruf bitte auf den 
Anrufbeantworter sprechen! Rückmeldung kann aufgrund Urlaub 
leider erst Anfang März erfolgen. 
Kosten:  60 Euro - von vielen Krankenkassen geförderter Prä-
ventionskurs! Fragen Sie nach. 
Voraussetzung: Lebensalter mindestens 60 Jahre! 
 
Faschingsferien 
In den Faschingsferien vom 4. bis 8. März findet kein Training 
statt (Ausnahme ATP). 

Sonstige Mitteilungen

Landratsamt Biberach
Das Landratsamt informiert: 
Außenstellen in Riedlingen und Kfz-Zulas-
sungsstelle in Ochsenhausen am Fasnets-
dienstag geschlossen 

Am Fasnetsdienstag, 5. März 2019, bleiben die Kfz-Zulassungs-
stelle, das Jobcenter, das Kreisforstamt, das Straßenamt und 
die Kreiskasse in Riedlingen sowie die Kfz-Zulassungsstelle in 
Ochsenhausen ganztägig geschlossen. 
 
Die Gleichstellungsbeauftragte für den 
Landkreis Biberach informiert: 
Internationaler Frauentag 2019 unter dem Motto „Starke Frauen“ 
Am 8. März 2019 wird weltweit der Internationale Frauentag ge-
feiert. In Biberach steht der Aktionstag in diesem Jahr unter dem 
Motto „Starke Frauen“ in künstlerischer Interpretation. Im Foyer 
des Landratsamtes Biberach eröffnet die Gleichstellungsbeauf-
tragte des Landkreises Biberach, Sigrid Arnold, eine Kunstausstel-
lung der Lindauer Künstlerin Lisa Kölbl-Thiele. Lisa Kölbl-Thiele 
zeigt in ihren Aquarellen, Ölbildern und Zeichnungen Frauen in 
verschiedenen Lebenssituationen und lenkt den Blick der Be-
trachtenden auf die Individualität, die Lebensfreude, den Facet-
tenreichtum sowie die Kreativität weiblichen Lebens, zumeist mit 
einem humorvollen Zwinkern im Auge. In einer Gesprächsrunde 
wird sich die Künstlerin über ihre Arbeit und ihr Werk sowie über 
das Motto des Abends mit Frauen des FrauenForums Biberach 
und mit den Besucherinnen und Besuchern der Veranstaltung 
austauschen. Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wird die bis-
herige Sprecherin des FrauenForums Biberach, Andrea Sülzle, 
verabschiedet und die zukünftige Sprecherin dieses Forums, 
Petra Jung, vorgestellt und begrüßt. Der Frauenchor „FiS“ aus 
Rißegg umrahmt musikalisch die Veranstaltung. 
Die Veranstaltung zum Internationalen Frauentag in Biberach fin-
det am Freitag, 8. März 2019, 19 Uhr im Landratsamt Biberach, 
Rollinstraße 9 in Biberach, statt. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss 
findet ein Stehempfang statt. 
Weitere Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag 2019 
in Zusammenarbeit mit der Biberacher Agenda „Geschlechter 
Gerecht“:
• Samstag, 9. März 2019,19 Uhr: Mütterwand Starke Frauen vor 

6.000 Jahren, Vortrag von Regina Golke, urgeschichtliche Wan-
derseminarleiterin, in der Buchhandlung Eulenspiegel, Markt-
platz 2, in Bad Schussenried. Eintritt: fünf Euro inklusive Gebäck 
und Punsch, Anmeldung unter 07583 3222

• Dienstag, 12. März 2019, 19 Uhr: Die Waffen nieder, Solostück 
nach dem im Jahr 1889 erschienen Roman der Friedensnobel-
preisträgerin Bertha von Suttner. Gespielt von Lisa Wildmann, 
freie Schauspielerin aus Stuttgart, Komödienhaus Biberach, 
Viehmarktplatz, Eintritt: zehn Euro, ermäßigt fünf Euro

• Montag, 18. März 2019, 18 Uhr, „Female Pleasure“,  im Bibe-
racher Kino „Traumpalast“ in Kooperation mit der Hochschule 
Biberach. Fünf mutige, starke und kluge Frauen aus fünf Weltre-
ligionen zeigen ihren erfolgreichen Kampf für ein gleichberech-
tigtes und respektvolles Miteinander unter den Geschlechtern.

• Dienstag, 23. April 2019, 19 Uhr: „Hidden Figures unbekannte 
Heldinnen“ mit anschließendem Filmgespräch mit Helga Rei-
chert im Adolph-Kolping-Saal in Biberach, Kolpingstraße 43. 
Der Film erzählt die Lebensgeschichten von drei herausragen-
den afro-amerikanischen Frauen und ihrer Arbeit bei der NASA.

• Sonntag, 30. April 2019, 21.30 Uhr, Frauentanznacht in der Mi-
nibar Biberach, Bahnhofstraße 26 in Biberach.

 
Das Landratsamt – Landwirtschaftsamt informiert: 
Fortbildung für Inhaber des 
„Sachkundenachweises Pflanzenschutz“ 
Pflanzenschutzmittel dürfen auf landwirtschaftlich, gärtnerisch 
oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen nur angewandt wer-
den, wenn der Anwender die dafür notwendige Sachkunde im 
Pflanzenschutz besitzt. Aufgrund des neuen Pflanzenschutzge-
setzes und der Sachkunde-Verordnung besteht sowohl für alle 
Fachwarte, Gärtner, Gartencenter-, Gemeinde- und Bauhofmit-
arbeiter, die Pflanzenschutzmittel anwenden als auch für alle 
Verkäufer, welche diese abgeben, eine Weiterbildungspflicht im 
Pflanzenschutz. Die Fortbildung muss einen zeitlichen Umfang 
von vier Stunden umfassen. 
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Ohne den Nachweis solcher Fortbildungen kann die vorhande-
ne Sachkunde ungültig werden. Die Obst- und Gartenbauaka-
demie Biberach bietet deshalb zu diesem Themenbereich eine 
anerkannte Fortbildung an. Zusätzlich werden aktuelle, tierische 
und pflanzliche Schaderreger vorgestellt. Des Weiteren werden 
Probleme bei der Düngung erörtert. Die Fortbildung findet am 
Freitag, 29. März, von 9 bis 13 Uhr im TG-Vereinsheim, Adenau-
erallee 11, in Biberach statt. 
Für die Fortbildung mit dem Pflanzenschutzexperten Adalbert 
Griegel und für die Ausstellung der Besuchsbescheinigung ist 
eine Gebühr über 45 Euro zu entrichten. Die Teilnehmer werden 
gebeten, ihren Personalausweis mitzubringen. Verbindliche An-
meldung unter Telefon 07351 52-6702 oder per E-Mail an land-
wirtschaftsamt@biberach.de 
 
Verein landwirtschaftlicher Fachbildung im Kreis 
Biberach e. V. 
- Ehemalige - 
Frühlings- und Osterdeko herstellen 
Wie mit Buchs, Birke, Birkenrinde, Efeu, Lavendel und Eierscha-
len Osterstimmung in Ihr Haus kommt, wird Ihnen bei einem Kurs 
des VlF Biberach – Ehemalige gezeigt. Wer Freude am kreativen 
Gestalten unter Anleitung von der Floristin Elke Gerster hat, ist zur 
Teilnahme am Dienstag, 12. März um 19:30 Uhr in der Landwirt-
schaftsschule Biberach, Bergerhauser Straße 36 eingeladen. Die 
Kursgebühr beträgt 15 € für Nichtmitglieder. Mitglieder zahlen 5 €. 
Mitzubringen sind: Moos, Reisig, Koniferen, Draht und Schere. 
Weiteres Material kann im Kurs gekauft werden. 
Anmeldung unter Tel. 07351-526702 oder E-Mail: landwirtschaft-
samt@biberach.de. 
 
Das Kreis-Berufsschulzentrum (BSZ) informiert: 
Bibliothek/Mediothek im BSZ während der Winterferien ge-
schlossen 
In den Winterferien ist die Bibliothek/Mediothek im Kreis-Be-
rufsschulzentrum Biberach von Montag, 4. März bis Freitag, 8. 
März 2019 geschlossen. Die Rückgabe ausgeliehener Medien ist 
trotzdem möglich. Der dafür eingerichtete Briefkasten befindet 
sich im Schulgebäude, links neben der Eingangstür der Bücherei 
und ist in den Ferien zu folgenden Zeiten zugänglich: Montag bis 
Freitag von 8 bis 16 Uhr. 
 
Biberacher Ernährungsakademie: 
Fortbildung für Erzieherinnen und Erzieher 
An der Biberacher Ernährungsakademie, B-EA, findet am Mitt-
woch, 20. März, von 14 bis 17 Uhr eine Fortbildung für Erzieherin-
nen und Erzieher zum Thema „Frühstück in der Kindertagesstätte“ 
statt. Anfassen, beobachten, staunen, riechen, schmecken – für 
Kinder ist die Küche ein Abenteuerspielplatz mit vielen sinnlichen 
Erfahrungen. BeKi-Referentin Sigrid Borst bietet im Praxiskurs 
Anregungen, wie die Kinder in die Zubereitung von Lebensmitteln 
einbezogen werden können. 
Die Fortbildung findet an der B-EA, Bergerhauser Straße 36, 
Biberach, statt. Für den Praxisteil bitte eine Schürze und ein 
Geschirrtuch mitbringen. Die Fortbildung findet im Rahmen der 
Landesinitiative BeKi-bewusste Kinderernährung statt und ist für 
die Teilnehmer kostenfrei. Lebensmittelkosten werden umgelegt. 
Anmeldung bis Freitag, 15.   März,   per E-Mail an: post@b-ea.
info oder Tel. 07351 52-6702 ist erforderlich. 
 
Das Landratsamt – Landwirtschaftsamt informiert: 
Informationsveranstaltung zum Thema „Technik und Wirt-
schaftlichkeit der Gülleausbringung“ 
Das Landwirtschaftsamt lädt für Dienstag, 12. März, 19.30 Uhr 
zu einer Informationsveranstaltung mit dem Thema „Technik und 
Wirtschaftlichkeit der Gülleausbringung“ ein. Nach der Dünge-
verordnung ist ab dem 1. Februar 2020 bei bestelltem Ackerland 
und ab dem 1. Februar 2025 bei Grünland, Dauergrünland oder 
mehrschnittigem Feldfutterbau nur noch eine streifenförmige 
Aufbringung auf dem Boden oder direkte Einarbeitung auf den 

Boden erlaubt. Die dafür benötigte Ausbringungstechnik verur-
sacht deutlich höheren Kosten als die herkömmliche Technik. Bei 
der Veranstaltung erhalten die Teilnehmer Informationen über die 
zur Verfügung stehende Technik und die Gülleausbringkosten bei 
unterschiedlicher Mechanisierung. Interessierte Landwirte können 
sich bis spätestens Donnerstag, 7. März, beim Landwirtschaft-
samt, Telefon 07351 52-6702 oder per E-Mail an landwirtschaft-
samt@biberach.de anmelden. 

Kreishandwerkerschaft Biberach 
Weiterbildung zur Elektrofachkraft - Sicher im Umgang mit 
Elektrotechnik 
Beim Umgang mit elektrischen Anlagen steht die Sicherheit an 
erster Stelle. Gute Schulungen für alle Mitarbeiter im Bereich 
Elektrotechnik sind unerlässlich, um Unfälle mit elektrischem 
Strom zu verhindern. Die Kreishandwerkerschaft Biberach bietet 
themenspezifische Weiterbildungen zur Elektrofachkraft und zur 
Nachqualifizierung der Elektrofachkraft an. 
Als Nicht-Elektriker elektrische Arbeiten übernehmen? Durch 
die Ausbildung zur „Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten“ 
kann die entsprechende Qualifikation erworben werden. Start 
des 80-stündigen Lehrgangs ist am 22. März und findet immer 
freitags von 17:00 – 21:30 Uhr und samstags von 8:00 – 15:00 
Uhr statt. Anmeldeschluss ist am 6. März. 
Diese Lehrgänge werden durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau Baden-Württemberg aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds und des Landes Baden-Württemberg unterstützt. Teilneh-
mer bis zum 49. Lebensjahr erhalten 30 %, ab dem 50. Lebensjahr 
50 % Zuschuss. Gefördert werden Beschäftigte und Unternehmen, 
deren Wohnort oder Beschäftigungsort in Baden-Württemberg ist. 
Weitere Informationen bei der Kreishandwerkerschaft Biberach, 
Prinz-Eugen-Weg 17, Telefon 07351 / 5092-33, 
u.kammerer@kreishandwerkerschaft-bc.de oder 
www@kreishandwerkerschaft-bc.de 
 
Kinderanmeldung Ferienwaldheim Hölzle 
Die Anmeldung der Kinder zum Hölzle 2019 findet am Mitt-
woch, 27. März in der Zeit von 16 bis 18:30 Uhr – dieses Mal in 
den Räumen des Evangelischen Jugendwerks unter dem Mar-
tin-Luther-Gemeindehaus – statt. Zudem ist die Online-Anmel-
dung im Internet ab diesem Tag möglich. 
Für Schnellentschlossene gibt es wieder den Frühbucherrabatt 
für Anmeldungen bis Ende April. Morgens und abends fahren für 
die Kinder unsere hölzleeigenen Buslinien. 
Das Hölzle bietet Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen drei 
und 15 Jahren spannende und erlebnisreiche Sommerferien an 
Biberachs Stadtrand. Für Kinder von drei bis 14 Jahren gibt es ein 
zweiwöchiges ganztägiges Programm. Drei- bis Fünfjährige werden 
halbtags in der Kleinkindgruppe betreut und 14-jährige erleben ein 
spannendes Action-Gruppenprogramm mit Drei-Tages-Tour. Für 
Teenager zwischen 13 und 15 Jahren gibt es das außergewöhnliche 
Erlebnis eines Zeltcamps mit Übernachtung: Das Hölzle-Camp auf 
dem Zeltplatz Winterreute. Dort erwarten die Teens elf Tage Erlebnis 
und Teamgeist mit abendlicher Lagerfeuer-Stimmung. 
Das besondere Angebot für Kinder mit Behinderung ist die inklu-
sive Stadtranderholung in Kooperation mit der Lebenshilfe Bibe-
rach (www.lebenshilfebc.de). Finanzielle Unterstützung kann bei 
der Kinderanmeldung vor Ort am Anmeldetag beim Hölzle-Verein 
gestellt werden. 
 
Hallensportbad in den Fasnetsferien ab morgens 
geöffnet 
Die Stadtwerke Biberach öffnen das Hallensportbad während 
der Fasnetsferien schon am Vormittag. Am Montag, den 4. März, 
ist geschlossen. An den weiteren Wochentagen gelten folgende 
Öffnungszeiten: 
• Dienstag: 9 bis 22 Uhr 
• Mittwoch: 9 bis 20 Uhr 
• Donnerstag: 9 bis 22 Uhr 
• Freitag: 9 bis 20 Uhr 
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Ab Samstag, 9. März, startet der Badebetrieb wieder zu den re-
gulären Zeiten. 
Weitere Informationen zum Frei- und Hallensportbad sind bei den 
Mitarbeitern der Stadtwerke Biberach GmbH telefonisch unter 
07351/30250-150, per Mail an info@swbc.de oder persönlich 
in der Freiburger Straße 6 in Biberach erhältlich. Aktuelles über 
Nahverkehr, Bäder und Parkhäuser kann auf der Homepage unter 
www.swbc.de eingesehen werden 
 
Agentur für Arbeit Ulm 
Berufsinformationszentrum geschlossen 
Das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Ulm ist 
am Mittwoch, 13. März, wegen einer internen Veranstaltung ab 
12.30 Uhr geschlossen. 
 
Girls’Day bei den Stadtwerken Biberach 
Am 28. März haben Schülerinnen im Rahmen des Girls’Days wie-
der die Möglichkeit, hinter die Kulissen der Stadtwerke Biberach 
zu blicken. Der bundesweit stattfindende Berufsorientierungs-
tag soll Mädchen ab der fünften Klasse dabei unterstützen, ihre 
eigene, geschlechterunabhängige Berufs- und Studienwahl zu 
treffen. Die Jugendlichen erhalten an diesem Tag die einmalige 
Möglichkeit, den Beruf des Fachangestellten für Bäderbetriebe 
im Frei- und Hallensportbad Biberach näher kennenzulernen. 
Auf dem Programm stehen unter anderem elektronische Messun-
gen zur Bestimmung der Beckenwasserwerte und eine Führung 
durch die Technik samt der Anlage im Keller, die Wasser filtriert, 
erwärmt und umwälzt. Zudem werden im Wasser verschiedene 
Rettungsübungen absolviert. 
Natürlich haben die Mädchen an diesem Tag auch die Möglich-
keit, vertiefende Fragen zum Berufsbild des Fachangestellten für 
Bäderbetriebe zu stellen. „Es ist eine einmalige Chance, in einen 
so vielschichtigen Beruf reinzuschnuppern“, erklärt Joachim Isen-
mann, Teamleiter Bäder bei den Stadtwerken Biberach. 
Die Teilnehmerzahl am Girls`Day bei den Stadtwerken ist begrenzt. 
Aus diesem Grund werden die Eltern gebeten, ihre Kinder bis spä-
testens zum 25. März bei Frau Schröder telefonisch unter 07351 
3000-102 oder per E-Mail an L.Schroeder@swbc.de anzumelden. 
 
Alle Infos zur Mütterrente 
Bis Mitte 2019 versendet die Deutsche Rentenversicherung (DRV) 
rund 9,7 Millionen Rentenbescheide zur neuen Mütterrente. Darin 
steht, wie sich der am 1. Januar 2019 in Kraft getretene Renten-
pakt konkret auf die Rente auswirkt. In der Regel werden ent-
standene Nachzahlungen parallel dazu vom Renten Service der 
Deutschen Post AG überwiesen. 
Die DRV Baden-Württemberg rechnet in diesem Zusammenhang 
mit einem erhöhten Informationsbedarf der Rentnerinnen und 
Rentner. Um Fragen rund um den neuen Bescheid zur Mütterrente 
ohne Umwege schnell und direkt beim gesetzlichen Rentenversi-
cherungsträger zu beantworten, können Ratsuchende auch das 
kostenlose Servicetelefon nutzen: Unter 0800 1000 480 24 sind 
montags bis donnerstags von 7.30 bis 19.30 Uhr und freitags von 
7.30 bis 15.30 Uhr direkt die qualifizierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der DRV Baden-Württemberg am Telefon. 
Alle Informationen rund um den Rentenpakt finden Interessierte 
auch auf der Homepage des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales unter dem Schwerpunkt »Rentenpakt«. 
 
BARMER-Hotline gibt Tipps gegen Zeckenplage 
Der Landkreis Biberach ist FSME-Risikogebiet 
Exakt 583 Menschen sind in Deutschland nach Angaben des Ro-
bert-Koch-Instituts im vergangenen Jahr an FSME erkrankt.  Etwa 
47 Prozent der Fälle wurden aus Baden-Württemberg gemeldet. 
Übertragen wird die Krankheit durch Zecken, die jetzt wieder ak-
tiver werden. „Zecken sind Überlebenskünstler, die auch längere 
kalte Phasen gut überstehen können. Daher sollte sich jeder, der 
jetzt die Natur wieder mehr genießen will, vor ihnen schützen“, rät 
Richard Kitzinger, Regionalgeschäftsführer der BARMER in Ulm.

Was Spaziergänger, Freizeitsportler, Gärtner und Eltern beachten 
sollten, können sie ab sofort bei einer eigens zum Thema „Ze-
ckenschutz“ von der BARMER eingerichteten Hotline erfahren. 
  
Teledoktor steht jedermann offen 
Beim BARMER-Teledoktor bekommen Interessierte vielfältige 
Hinweise, wie Zecken den Menschen gefährden, und Empfeh-
lungen für zeckensichere Kleidung. Sie erfahren, wie man eine 
Zecke sicher entfernen kann, wenn sie sich trotz aller Vorsicht 
auf der Haut verbissen hat und welche Körperstellen man beson-
ders gezielt nach den winzigen ungebetenen Gästen absuchen 
sollte. Außerdem weist der Teledoktor auf Symptome hin, die auf 
eine Infektion mit FSME-Viren hindeuten können. „Achten sollte 
man zunächst auf allgemeine Krankheitszeichen wie Fieber oder 
Kopfschmerzen, die etwa sieben bis 14 Tage nach der Infektion 
durch einen Zeckenstich auftreten können“, so Kitzinger. Wer in 
Risikogebieten lebt, sollte sich daher möglichst mit einer Schut-
zimpfung wappnen, die von den Krankenkassen bezahlt werde. 
BARMER-Versicherte könnten sich auch impfen lassen, wenn sie 
Urlaub in einem Risikogebiet machen wollen. 
Die kostenlose BARMER-Hotline steht allen Interessierten offen 
unter: 0800 84 84 111. 
 
„Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpfle-
ge 2019“ ausgelobt 
Ministerin Hoffmeister-Kraut: „Der Preis ehrt all diejenigen, 
die sich mit großem Engagement für den Erhalt unserer Kul-
turdenkmale einsetzen“  
Der Zentralverband des Deutschen Handwerks und die Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz loben zum dritten Mal nach 2001 und 
2011 den „Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege“ in 
Baden-Württemberg aus. Der Preis wird jährlich in zwei Bundes-
ländern ausgeschrieben und zeichnet vorbildliche handwerkliche 
Maßnahmen zur Erhaltung von Denkmalen aus. Baden-württem-
bergische Handwerksbetriebe, Architektinnen und Architekten, 
private Bauherren sowie Aktive in der Denkmalpflege können 
sich bis zum 2. Juni bewerben. 
„Baden-Württemberg zeichnet sich durch einen sehr hohen An-
spruch in Qualität und Ausführung im Handwerk aus. Der Preis 
ehrt all diejenigen, die sich mit großem Engagement für den Er-
halt unserer Kulturdenkmale einsetzen: Die Betriebe im Land, 
die sich mit ihrem Wissen und ihrer Qualifikation um den Erhalt 
von Kulturdenkmalen verdient gemacht haben, aber auch private 
Denkmaleigentümer für ihren unermüdlichen Einsatz und ihr En-
gagement für ihr Denkmal. Dieser Einsatz beweist einmal mehr 
die Nachhaltigkeit der Denkmalpflege“, so Wirtschafts- und Woh-
nungsbauministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut. 
Der Preis wendet sich sowohl an private Denkmaleigentümer, die 
gemeinsam mit qualifizierten Handwerksbetrieben bei der Erhal-
tung ihrer Denkmale Herausragendes geleistet haben, als auch 
an die ausführenden Betriebe der unterschiedlichsten Gewerke. 
Für die Eigentümer stehen Preisgelder in Höhe von insgesamt 
15.000 Euro bereit. Die Preisverleihung findet im November statt. 
Der Bundespreis wird in Baden-Württemberg gemeinsam mit dem 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, dem Lan-
desamt für Denkmalpflege, der Architektenkammer Baden-Würt-
temberg, dem Handwerkskammertag sowie den acht Handwerks-
kammern im Land ausgeschrieben. 
Nähere Informationen finden Sie unter https://wm.baden-wu-
erttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/
meldung/pid/bundespreis-fuer-handwerk-in-der-denkmalpfle-
ge-in-baden-wuerttemberg-und-im-saarland-ausgeschrieben/. 
 
Die Chance für Quereinsteiger: Erzieher/in - eine 
Ausbildung mit Jobgarantie 
Erzieher/innen sind staatlich anerkannte Fachkräfte in der Kinder- 
und Jugendhilfe. Sie vermitteln Normen und Werte und setzen 
wichtige Akzente in der Persönlichkeitsentwicklung der ihnen 
anvertrauten Kinder. Und - sie sind gesucht wie nie! 
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Die Stiftung Lernen-Fördern-Arbeiten bietet Vorbereitungskur-
se, in Teilzeit, auf die Schulfremdenprüfung zum/zur Erzieher/
in an. Insgesamt werden über 1950 Unterrichtseinheiten zu den 
prüfungsrelevanten Fächern, von qualifiziertem Fachpersonal, 
unterrichtet und während eines Praktikums sammeln die Kur-
steilnehmer/innen praktische Erfahrung in einer Kindertagesein-
richtung. Die Finanzierung kann über die Agentur für Arbeit, das 
Jobcenter oder über die deutsche Rentenversicherung erfolgen. 
Für den nächsten Kurs im Oktober gibt es noch freie Plätze. Bei 
Interesse wenden Sie sich bitte an Frau Rahel Mödinger (Schu-
lungszentrum Ulm) unter der Rufnummer: 0731/98098640 oder 
via E-Mail: r_moedinger@lfa.org. 
 
Internetportal ersetzt Windenergieerlass 
Umweltminister Franz Untersteller: „Die neue 
digitale Plattform informiert Interessierte um-
fassend über die aktuellen Anforderungen an 
Windkraftprojekte.“ 
Das Regierungspräsidium Tübingen hat heute (18.02.) ein zen-
trales „Themenportal Windenergie“ freigeschaltet. Das Portal 
enthält die beim Ausbau der Windkraft im Land zu beachtenden 
Vorschriften, Hinweise und sonstige nützliche Hilfestellungen. Es 
ersetzt den „Windenergieerlass“ aus dem Jahr 2012, der bestim-
mungsgemäß am 9. Mai 2019 außer Kraft treten wird. 
„Das neue Internetportal informiert Planungsträger, Projektie-
rer und Genehmigungsbehörden umfassend über die aktuellen 
Anforderungen, die Windkraftprojekte erfüllen müssen“, sagte 
Umwelt- und Energieminister Franz Untersteller. Es übernehme 
damit eine wesentliche Funktion des bald auslaufenden Winde-
nergieerlasses und könne als digitale Plattform zudem darüber 
hinaus – anders als ein förmlicher Erlass – bei Bedarf jederzeit 
und rasch aktualisiert werden. 
„Wir haben unser Ziel erreicht, mit dem Windenergieerlass den 
betroffenen Akteuren in Baden-Württemberg in kompakter Form 
alle relevanten Entscheidungsgrundlagen zu vermitteln und so den 
Ausbau der Windkraft im Land erfolgreich voranzubringen“, betonte 
der Minister. „Inhaltlich wird sich mit dem planmäßigen Außerkraft-
treten des Erlasses im Mai nichts ändern“, sagte der Minister für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft. Als rein verwaltungsinternes 
Instrument habe der Erlass ohnehin keine eigenständige rechtliche 
Außenwirkung entfalten können. „Die einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen gelten natürlich unverändert weiter“, betonte Un-
tersteller. „Daher gilt beispielsweise auch der auf dem Bundesim-
missionsschutzgesetz beruhende Abstand von Windkraftanlagen 
zur Wohnbebauung von regelmäßig 700 Metern unverändert fort.“ 
Das „Themenportal Windenergie“ steht auf der Internetseite der 
Gewerbeaufsicht Baden-Württemberg unter www.gewerbeauf-
sicht.baden-wuerttemberg.de zur Verfügung. 
Weitere Informationen zum Ausbau der Windkraft in Baden-Würt-
temberg unter www.um.baden-wuerttemberg.de. 

Sonstiges - Umlandgemeinden

Narrensprung Äpfingen 
Grosser Narrensprung in Äpfingen am Fasnetsonntag. 
www.weckafresser.de 
 
Familien-Bildungsstätte der evangelischen  
Gesamtkirchengemeinde Biberach 
„SelbstBewusstSein – meine Stärken stärken“  
Information und Anmeldung unter Tel: 07351/7 56 88 oder 
info@fbs-biberach.de 
Anmeldung erforderlich! 
„SelbstBewusstSein – meine Stärken stärken“ 
Am Donnerstag 7. und 21.März, jeweils von 19 – 22 Uhr findet 
das Seminar „SelbstBewusstSein – meine Stärken stärken“ mit 

Dagmar Neubert-Wirtz, Diplom-Politikwissenschaftlerin und Di-
plom-Soziologin im Martin-Luther-Gemeindehaus statt. Wer bin 
ich? Was kann ich? Wo liegen meine Stärken? Fragen über Fra-
gen Wie finde ich Antworten? Kann man SelbstBewusstSein 
trainieren? 
 
Ummendorfer Baby- und Kinderbasar 
Am 09. März 2019 um 12:30 Uhr - 15:00 Uhr in der Gemeinde-
halle Ummendorf 
(Schulstr. 31, 88444 Ummendorf) 
 
Das Netzwerk Demenz Landkreis Biberach 
bietet den Kurs Demenz, Modul 1 vom 20.3. bis 15.5.2019 in 
Maselheim, Rathaus an zehn Terminen an. 
Menschen mit einer dementiellen Erkrankung zu betreuen, zu pfle-
gen und zu aktivieren, ist für Angehörige, ehrenamtlich Engagierte 
und Fachkräfte eine Herausforderung. Deswegen stehen auf dem 
Programm Informationen zum Krankheitsverlauf, zu den Leistun-
gen der Pflegekassen, zum Umgang und zur Alltagsbegleitung 
sowie zum Betreuungsrecht. Eine Teilnahmebestätigung wird am 
Ende des Kurses übergeben. Ein Teilnehmerbeitrag entsteht nicht, 
er wird von den Pflegekassen übernommen. Voraussetzung ist 
die regelmäßige Teilnahme. 
Schriftliche Anmeldung bis Mittwoch, den 13.03.2019 an Caritas 
Biberach-Saulgau, Fachdienst „Hilfen im Alter“, Kolpingstr. 43, 
88400 Biberach, Tel.: 07351/5005 -130; 
Email: hia@caritas-biberach-saulgau.de; 
Prospekt mit allen Terminen unter: www.netzwerk-demenz-bc.de 
 
Das Netzwerk Ehrenamt Landkreis Biberach  
setzt seine Veranstaltungsreihe: „Kompetent fürs Ehrenamt“ 
fort mit dem Vortrag: „Zielgerichtet kommunizieren. Wie sich 
Vereine, Organisationen und Initiativen in der Öffentlichkeit 
darstellen können.“ 
Am Mittwoch, den 13.3.2019 in Laupheim, VHS-Haus, Bahn-
hofstr. 8, 19.00 Uhr. Zum gleichen Thema geht es weiter am Don-
nerstag, den 21.3.2019 in Riedlingen, Seniorenstüble, Wochen-
markt 3/1 und am Dienstag, den 26.3.2019 in Ochsenhauser, Kath. 
Gemeindehaus, Jahnstrasse 6, jeweils 19.00 Uhr. Eintritt ist frei. 
Prospekt zum Downloaden unter: www.ehrenamt-bc.com 

Ihre Anzeige im 
Mitteilungsblatt

Jede Woche 
„am Ball” 
beim Kunden!

Sie möchten uns Ihre Anzeige
per Mail schicken?

anzeigen@duv-wagner.de
Sehr gerne!
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Langenenslingen

Unlingen

Ummendorf
Ochsenhausen

Rot an der Rot

Tannheim

Erolzheim

Gutenzell

Hürbel
Kirchberg a. d. Iller

Dettingen a. d. Iller

Schwendi

Achstetten

Warthausen

Biberach

Profitieren Sie von einem unschlagbar günstigen Kombinationsrabatt!
Sprechen Sie mit uns! Wir beraten Sie gerne.

Anzeigenkombi

Sprechen Sie mit 

Ihrer Werbung jetzt 

ganz gezielt mehr als 

16.000 Haushalte im 

Kreis Biberach an!

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co.KG · Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim
Telefon 07154 8222-0 · Telefax 07154 8222-10 · info@duv-wagner.de · www.duv-wagner.de

Beispiel 4-spaltig schwarz/weiß
100 mm, 4-spaltig (187 mm breit)

100 x 2 = 200 mm
200 x 8,20 = Euro 1640,00 zzgl. 19% MwSt.

Preisbeispiel für Direktkunden
für gerade Kalenderwoche
Mindestgröße schwarz/weiß
30 mm, 2-spaltig (90 mm breit)

30 x 8,20 = Euro 246,00 zzgl. 19% MwSt.

Farbpreise siehe Preisliste unter www.duv-wagner.de

Seit mehr als 50 Jahren ein loyaler Partner der Kommunen.

Anzeigen-Info:
Telefon 07154 8222-0

Fax 07154 8222-15

Mail anzeigen@duv-wagner.de

Bad Buchau

Hochdorf
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VERSCHIEDENES

MIETGESUCHE Junge Frau, 28, mit Haustiere, in Festanstellung, sucht

1,5- bis 2,5-Zimmer-Wohnung
in Warthausen oder Umgebung.

Telefon 0172 6080414

Hallo, ich suche eine 2-3 Zimmer Wohnung m. Balkon
oder Terrasse in Warthausen zur Miete. Über Wohnungsangebote
würde ich mich sehr freuen. Iris Fischer, Warthausen, Telefon
015751444077

Am 9. Feb. ist unser über alles geliebter Mann u. Vater, Hans Werner
Schutz, für immer von uns gegangen. Getröstet durch vielseitige An-
teilnahme und der Gewißheit auf ein Wiedersehn in der Ewigkeit
(1.Kor.15,55), bedanken wir uns für die zahlreichen Beileidsbekundi-
gungen ganz herzlich.

VERANSTALTUNGEN

IMMOBILIENMARKT

GESUNDHEIT
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Seit knapp 30 Jahren Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner  

rund um Containergestellung und Entsorgung in der Region. 

Gerne beraten wir Sie und erstellen Ihnen Ihr persönliches Angebot.  

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage unter obigen Kontaktdaten. 

07392 - 1699243
Engelberg 22 | 88480 Achstetten

info@containerdienst-heckenberger.de

Zeit und Geld sparen durch
effizientes IT-Management?

Ein Fall für MUSIOL MAN!

IHR IT-SPEZIALIST FÜR
IHR UNTERNEHMEN!
JETZT KOSTENLOS
BERATEN LASSEN: 07351 / 797 55 - 0 
www.musiol.biz

Ehinger Straße 48 • 88447 Warthausen 
Telefon 0 73 51 85 97

Angebot aus eigener Schlachtung und Produktion
vom 27.02.2019 – 02.03.2019

Hackfleisch gemischt kg 8,20 €

Fleischkäsbrät  kg 8,20 €

Schinkenwurst geraucht  kg 10,90 €

Auch kleine Portionswürste

Kalbsleberwurst kg 10,90 €

Auch kleine Portionswürste

Presskopf kg 10,90 €

Pfefferbeißer kg 13,90 €

Wir machen Betriebsferien 
vom 04.03.2019 bis einschließlich 

Mittwoch, den 13.03.2019

Betreute Zeiten: 
Mo, Di & Do 10-13 Uhr & 16-21 Uhr

Mi & Fr 9-13 Uhr
Sa & So / 10-14 Uhr

(ausgenommen Feiertage)

Blumen trösten,
wenn Worte fehlen.
Trauerfloristik individuell gestaltet.
Wir beraten Sie gern.

Infoabend der Frauenklinik – Ehingen

Bevor es losgeht ...
informieren wir Sie zu Schwangerschaft und Geburt

GESCHÄFTSANZEIGEN

Ihre Anzeige im Mitteilungsblatt
treffsicher – verbrauchernah – erfolgreich – preiswert!
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Mitarbeiter (m/w) gesucht
Für die Verteilung der Schwäbischen Zeitung suchen 
wir zuverlässige Mitarbeiter (volljährig) in Warthausen. 
Eine Anstellung ist möglich als Minijob oder in Teilzeit.

Sie haben Interesse?
Zögern Sie nicht und erkundigen Sie sich 
telefonisch unter 07351/5002-36 oder per 
Mail m.mallinger@merkuria.com.

Veröffentlichen Sie jetzt Ihre Anzeige 
auf unseren neuen Sonderseiten

um Ihr Unternehmen werbewirksam 
zu präsentieren.

Interesse oder Fragen? 
Rufen Sie uns einfach an: 07154 8222-72

Wir beraten Sie gerne!

Seit mehr als 50 Jahren ein loyaler Partner der Kommunen.

Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim · Telefon 07154 8222-0
Telefax 07154 8222-10 · info@duv-wagner.de · www.duv-wagner.de

Zeigen Sie Präsenz!

KW
 1

2

Erscheint im Landkreis Biberach

Gesundheit
& Beauty

GEMEINDERATSWAHL 2019 
 

NEUE LISTE --  NEUE IDEEN --  NEUE POLITIK 
 

ÖKOLOGISCHES  BÜRGERBÜNDNIS 
 

Ö B B 
 

 

Wir laden Sie sehr herzlich zur Vorstellung des ÖBB 
und seiner Kandidaten am FREITAG, 8. März, 19.30 
Uhr im Feuerwehrhaus Warthausen, Katzensteige, ein. 

 

Die Aufstellung der ÖBB - Kandidaten für die Wahl 
des Gemeinderats am 26. Mai 2019 findet am  

FREITAG, 15. März um 19.30 Uhr im  Alten Rathaus 
in Herrlishöfen, Ulmer Str., statt. Auch dazu sind Sie 

herzlich eingeladen! 
 

ALLE BÜRGER UND INTERESSENTEN SIND SEHR 
WILLKOMMEN ! Wollen Sie mit uns kandidieren? 

Bestimmen Sie Ihr Schicksal in der Gemeinde mit ! 
verantwortl. Klaus Schneider, Warthausen-Oberhöfen, Freiherr von Schad Str. 7, Tel. 75844 

 

STELLENANGEBOTE


